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Einführung 

I. Die Gesetzesänderung 

Das Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit bei 
Arbeitskämpfen vom 15. Mai 1986 1 hat§116 AFG in Teilen neu gefaßt. Die 
alte und die neue Fassung sind nachfolgend nebeneinandergestellt. Dabei 
sind die Änderungen durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

§ 116 a. F. 

(1) Durch die Gewährung von Arbeits­
losengeld darf nicht in Arbeitskämpfe 
eingegriffen werden. 

(2) Ist der Arbeitnehmer durch Beteili­
gung an einem inländischen Arbeits­
kampf arbeitslos geworden, so ruht der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur 
Beendigung des Arbeitskampfes. 

(3) Ist der Arbeitnehmer durch einen 
inländischen Arbeitskampf, an dem er 
nicht beteiligt ist, arbeitslos geworden, 
so ruht der Anspruch auf Arbeitslosen­
geld bis zur Beendigung des Arbeits­
kampfes, wenn 
1. der Arbeitskampf auf Änderung 

der Arbeitsbedingungen in dem Be­
trieb, in dem der Arbeitnehmer zu­
letzt beschäftigt war, abzielt, oder 

2. die Gewährung des Arbeitslosen­
geldes den Arbeitskampf beeinflus­
sen würde. 

1 BGB!. I, S. 740. 

§ 116n. F. 

( 1) Durch die Gewährung von Arbeits­
losengeld darf nicht in Arbeitskämpfe 
eingegriffen werden. 
Ein Eingriff in den Arbeitskampf liegt 
nicht vor, wenn Arbeitslosengeld Ar­
beitslosen gewährt wird, die zuletzt in 
einem Betrieb beschäftigt waren, der 
nicht dem fachlichen Geltungsbereich 
des umkämpften Tarifvertrages zuzu­
ordnen ist. 

(2) Ist der Arbeitnehmer durch Beteili­
gung an einem inländischen Arbeits­
kampf arbeitslos geworden, so ruht der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur 
Beendigung des Arbeitskampfes. 

(3) Ist der Arbeitnehmer durch einen 
inländischen Arbeitskampf, an dem er 
nicht beteiligt ist, arbeitslos geworden, 
so ruht der Anspruch auf Arbeitslosen­
geld bis zur Beendigung des Arbeits­
kampfes nur, wenn der Betrieb, in dem 
der Arbeitslose zuletzt beschäftigt war, 

1. dem räumlichen und fachlichen Gel­
tungsbereich des umkämpften Tarif­
vertrages zuzuordnen ist oder 

2. nicht dem räumlichen, aber dem 
fachlichen Geltungsbereich des um­
kämpften Tarifvertrages zuzuordnen 
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Die Bundesanstalt kann näheres durch 
Anordnung bestimmen; sie hat dabei 
innerhalb des Rahmens des Satzes 1 die 
unterschiedlichen Interessen der von 
den Auswirkungen der Gewährung 
oder Nichtgewährung Betroffenen ge­
geneinander abzuwägen. 

(4) Ist bei einem Arbeitskampf das Ru­
hen des Anspruchs nach Abs. 3 für eine 
bestimmte Gruppe von Arbeitneh­
mern ausnahmsweise nicht gerechtfer­
tigt, so kann der Verwaltungsausschuß 
des Landesarbeitsamtes bestimmen, 
daß ihnen Arbeitslosengeld zu gewäh­
ren ist. Erstrecken sich die Auswirkun­
gen eines Arbeitskampfes über den Be­
zirk eines Landesarbeitsamtes hinaus, 
so entscheidet der Verwaltungsrat. 
Dieser kann auch in Fällen des Satzes 1 
die Entscheidungen an sich ziehen. 

ist und im räumlichen Geltungsbe­
reich des Tarifvertrages, dem der Be­
trieb zuzuordnen ist, 

a) eine Forderung erhoben worden 
ist, die einer Hauptforderung des 
Arbeitskampfes nach Art und 
Umfang gleich ist, ohne mit ihr 
übereinstimmen zu müssen, und 

b) das Arbeitskampfergebnis aller 
Voraussicht nach in dem räumli­
chen Geltungsbereich des nicht 
umkämpften Tarifvertrages im 
wesentlichen übernommen wird. 

Eine Forderung ist erhoben, wenn sie 
von der zur Entscheidung berufenen 
Stelle beschlossen worden ist oder auf 
Grund des Verhaltens der Tarüvertrags­
partei im Zusammenhang mit dem ange­
strebten Abschluß des Tarifvertrages als 
beschlossen anzusehen ist. 

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 
nach Satz 1 nur, wenn die umkämpften 
oder geforderten Arbeitsbedingungen 
nach Abschluß eines entsprechenden Ta­
rifvertrages für den Arbeitnehmer gelten 
oder auf ihn angewendet würden. 

( 4) Ist bei einem Arbeitskampf das Ru­
hen des Anspruchs nach Abs. 3 für eine 
bestimmte Gruppe von Arbeitneh­
mern ausnahmsweise nicht gerechtfer­
tigt, so kann der Verwaltungsausschuß 
des Landesarbeitsamtes bestimmen, 
daß ihnen Arbeitslosengeld zu gewäh­
ren ist. Erstrecken sich die Auswirkun­
gen eines Arbeitskampfes über den Be­
zirk eines Landesarbeitsamtes hinaus, 
so entscheidet der Verwaltungsrat. 
Dieser kann auch in Fällen des Satzes 1 
die Entscheidungen an sich ziehen. 

(S) Die Feststellung, ob die Vorausset­
zungen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 Buch­
staben a) und b) erfüllt sind, trifft der 
Neutralitätsausschuß (§ 206 a). Er hat 
vor seiner Entscheidung den Fachspit­
zenverbänden der am Arbeitskampf be-
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teiligten Tarifvertragsparteien Gelegen­
heit zur Stellungnahme zu geben. 

(6) Die Fachspitzenverbände der am Ar­
beitskampf beteiligten Tarifvertragspar­
teien können durch Klage die Aufhebung 
der Entscheidung des Neutralitätsaus­
schusses nach Absatz 5 und eine andere 
Feststellung begehren. Die Klage ist ge­
gen die Bundesanstalt zu richten. Ein 
Vorverfahren findet nicht statt. Über die 
Klage entscheidet das Bundessozialge­
richt im ersten und letzten Rechtszug. 
Das Verfahren ist vorrangig zu erledi­
gen. Auf Antrag eines Fachspitzenver­
bandes kann das Bundessozialgericht 
eine einstweilige Anordnung erlassen. 

§ 116 n. F. wird durch den neu in das AFG eingefügten § 206 a ergänzt. 

§206 a 

(1) Mitglieder des Neutralitätsausschus­
ses sind die Vertreter der Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber im Vorstand sowie 
der Präsident der Bundesanstalt. Vorsit­
zender ist der Präsident der Bundesan­
stalt. 

(2) Die Vorschriften, die die Organe der 
Bundesanstalt betreffen, gelten entspre­
chend, soweit Besonderheiten des Neu­
tralitätsausschusses nicht entgegenste­
hen. 

Gestützt auf§ 116 III 2 AFG a. F. in Verbindung mit§ 191 III AFG hatte 
der Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit zur Konkretisierung des 
§ 116 III 1 AFG a. F. als Satzung die nachfolgend in ihren wesentlichen 
Vorschriften abgedruckte Neutralitätsanordnung vom 25.6.19692 erlassen: 

§ 1 Der arbeitslose Arbeitnehmer ist am Arbeitskampf nicht beteiligt im Sinne von 
§ 116 Abs. 3 AFG, wenn er weder selbst streikt noch selbst ausgesperrt ist. 

§ 2 Der Anspruch des nichtbeteiligten Arbeitnehmers(§ 1) auf Arbeitslosengeld ruht 
nach§ 116 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AFG, wenn 

J. der Arbeitnehmer arbeitslos geworden ist, weil in dem Betrieb, in dem er zuletzt 
beschäftigt war, andere Arbeitnehmer an einem Arbeitskampf beteiligt sind, und 

2 BGBI. I, S. 582; zuletzt geändert mit BGBI. I, 1972, S. 1965. 


